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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grün, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Stadtrates,  

 

die wesentlichen Anregungen der Fachplanungsträger und Verbände und der Öffentlich-

keit aus den Verfahren gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind 

durch den Stadtrat zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten.  

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB ............................................. 4 
1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56009 Koblenz, 

Schreiben vom 25.09.2023 ............................................................... 4 
2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, Bannerberg 6, 56727 

Mayen, Schreiben vom 02.10.2023 ................................................... 10 
3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 

56068 Koblenz, E-Mail vom 29.09.2023 ............................................ 13 
4. Verbandsgemeinde Mendig, Eigenbetrieb Wasser/Abwasser, Marktplatz 3, 

66743 Mendig, Schreiben vom 27.09.2023 ........................................ 14 
5. Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion 

Landesarchäologie/ Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 

Koblenz, Schreiben vom 07.09.2023 ................................................. 15 
6. Landesamt für Geologie und Bergbau, Emy-Roeder-Straße 5, 55129 Mainz, 

Telefax vom 04.10.2023 .................................................................. 16 
7. Evangelische Kirchengemeinde Mendig, Frau Stein, E-Mail vom 30.08.2023

 .................................................................................................... 18 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Polcher Straße 15-19, 56727 Mayen, 

Schreiben vom 07.09.2023 .............................................................. 19 
9. Forstamt Ahrweiler, Ehlinger Str. 72, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

Elektronischer Brief vom 16.11.2023 ................................................. 20 

II. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter 

Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken ....................................... 26 

III. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

 ...................................................................................................... 27 
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14. vier gleichlautende Schreiben vom 18.09.2023 .................................... 30 
15. Schreiben vom 30.09.2023 .............................................................. 32 
16. Kaspar, Müller, Nickel, Krayer Rechtsanwälte, Postfach 14 55, 56704 

Mayen, Schreiben vom 26.09.2023 ................................................... 38 
17. Klinge | Hess Rechtsanwälte PartmbB, Rheinstraße 2a, 56068 Koblenz, 

Schreiben vom 04.10.2023 .............................................................. 39 
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Die Stellungnahmen werden in Kopie eingefügt, dann interpretiert (kursiv gedruckt), da-

nach erfolgt die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvor-

schlag ein. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

i.A. Kai Schad Thomas Zellmer/bo 

B.eng. Landschaftsarchitektur Dipl.-Geograf 

 

Boppard-Buchholz, August 2025 
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I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56009 Koblenz, 

Schreiben vom 25.09.2023 

 

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Landesplanung 
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Herr Andreas Hermann, Referatsleiter Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneue-

rung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz teilt in einer E-Mail vom 13.10.2023 ergänzend 

hierzu mit: 

 

ergänzend zu unsere Stellungnahme vom 25.09.2023 im oben genannten Verfahren teilen wir 

Ihnen mit, dass wir abschließend eine Beeinträchtigung bzw. Betroffenheit des Ziels 89 RROP 2017 

nicht sehen. 
 

Dies begründen wir wie folgt: 

1. Gemäß § 13 LWaldG ist die Obere Forstbehörde (Zentralstelle in Neustadt) unter Einbe-

ziehung der Unteren Forstbehörde (regional zuständige Forstamt) zu beteiligen. Bei der 

Beteiligung durch die VG Mendig und ebenso auf Nachfrage unsererseits (E-Mail vom 

05.10.2023) ist keine Stellungnahme eingegangen. Verfahrenstechnisch ist dies als Zu-

stimmung zu werten. Somit bestehen seitens der Forstbehörde keine Bedenken gegen die 

Planung und auch eine Beeinträchtigung des Ziels wird von der zuständigen Fachstelle 

nicht gesehen. 

2. In unserer Stellungnahme haben wir die Konkretisierung der Grenzen des FNP durch den 

hier aufzustellenden B-Plan zugestimmt. Hier haben wir auf Grundlage der einschlägigen 

Urteile in Abstimmung mit unserer Bauleitplanung entschieden. Zu der Frage, ob diese 

konkretisierende Wirkung der Gebietsgrenzen auch für den RROP gilt, gibt es nach unse-

rer Kenntnis keine Rechtsprechung oder Kommentierung. Aus der Beikarte des RROP 

2017 ist zu erkennen, dass das Vorranggebiet Forstwirtschaft dort beginnt, wo die Sied-

lungsfläche endet (bezogen auf das Plangebiet). Eine Konkretisierung der Grenzen würde 

daher keine Zielbeeinträchtigung zur Folge haben, da das Vorhaben vollständig außerhalb 

des Vorranggebietes liegen würde. Diese Fragestellung wurde daher kurz mit der Ge-

schäftsstelle der Planungsgemeinschaft und der Oberen Landesplanungsbehörde bespro-

chen. Im Ergebnis gab es keine Einwände gegen diese Sichtweise. So dass wir unsere Be-

denken bezüglich Z 89 RROP 2017 zurückstellen.  

 

Da der andere inhaltliche Punkt unserer Stellungnahme gemäß unten stehender E-Mail im weiteren 

Verfahren Berücksichtigung findet, bestehen keine Bedenken seitens der Unteren Landesplanungs-

behörde. 

 

Eine mögliche Betroffenheit des Vorranggebiets für die Forstwirtschaft wird nicht gese-

hen. Bedenken bestehen daher keine, sofern der Belang „Vorbehaltsgebiet Erholung und 

Tourismus“ hinreichend abgearbeitet wird.  
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Abwägung: 

Der Hinweis auf das Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus wird dankend zu Kenntnis 

genommen. Der Belang wurde im Umweltbericht zum Bebauungsplan abgehandelt, nicht 

jedoch in hinreichender Tiefe in der Begründung.  

 

Die Stadt Mendig ist Teil des großräumigen Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus.  

 

Gemäß G 58 RROP soll „In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus […] die Viel-

falt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig geschützt und die Land-

schaft in ihrer Funktion als Raum für die naturnahe, landschaftsgebundene, stille Erholung 

der Bevölkerung erhalten und entwickelt werden. In diesen Räumen soll dem Schutz des 

Landschaftsbildes bei raumbedeutsamen Entscheidungen ein besonderes Gewicht beige-

messen werden.“ 

 

Die Begründung/Erläuterung zu G 58 führt aus: 

Die landesweiten sowie die im Landschaftsrahmenplan dargestellten regional bedeutsamen Erho-

lungs- und Erlebnisräume weisen in der Regel auch ein reizvolles, attraktives Landschaftsbild mit 

geringen Störungen auf. Das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Landschaft wird dar-

über hinaus durch Naturparke und Landschaftsschutzgebiete sowie durch die kleinräumig abge-

grenzten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete regionaler Biotopverbund sowie in den Verdichtungsräu-

men und großen Tallagen der Region durch die regionalen Grünzüge geschützt. (Vgl. auch Ausfüh-

rungen zur Freiraumnutzung in Kap. 2.2.4). 

 

Gemäß Grundsatz G 97 RROP soll „In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus 

[…] der hohe Erlebniswert der Landschaft erhalten bleiben und nachhaltig weiterentwi-

ckelt werden. In den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus soll dem Schutz des 

Landschaftsbildes bei raumbedeutsamen Entscheidungen ein besonderes Gewicht beige-

messen werden.“ 

 

In der Begründung/Erläuterung zu G 96 bis G 98 wird ausgeführt:  

Teilräume mit besonders günstigen natürlichen Voraussetzungen für den Tourismus sind die 

Landschaftsräume mit hohem Erlebniswert (Karte 7) einschließlich der großen Flusslandschaften 

von Mittelrhein, Mosel, Ahr und Lahn, die bereits über eine traditionelle umfangreiche touristische 

Ausstattung verfügen und deren wirtschaftliche Grundlage im Wesentlichen der Tourismus ist. 

Ein zukunftsweisendes Potential ergibt sich aus der Anerkennung des Oberen Mittelrheintals so-

wie des obergermanisch-raetischen Limes als UNESCO-Welterbe. Neben den bestehenden Natur-

parken Rhein-Westerwald, Nassau und Soonwald-Nahe wurde im Jahr 2010 auch der Naturpark 

Vulkaneifel ausgewiesen. Das naturnahe touristische Potenzial der Region wird ergänzt durch ge-

otouristische Attraktionen, im Natur- und Geopark Vulkaneifel (seit November 2015 als UNESCO 

Global Geopark ausgezeichnet) und dem Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, sowie im nationalen 

Geopark Laacher See. 

Der hohe Erlebniswert dieser Kulturlandschaften soll als Grundlage für die Erholungsfunktion und 

den Tourismus nachhaltig geschützt werden. […] Alle Planungen und Maßnahmen, die die Erho-

lungsfunktion beeinträchtigen können, sollen in den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus 

vermieden werden.  

 

Den Grundsätzen des RROP hinzuzufügen wäre noch die vielfältigen Bemühungen des 

Mühlsteinreviers um Anerkennung als UNESCO-Welterbestätte.  
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Die geringfügige Arrondierung der Wohnbebauung ist weder als raumbedeutsames Vor-

haben anzusehen noch dürfte das Vorbehaltsgebiet dadurch in anderer Weise mehr als 

geringfügig beeinträchtigt werden. Das Plangebiet ist nicht von touristischer Bedeutung, 

es ist keine touristische Infrastruktur betroffen und auch die Veränderung des Land-

schaftsbilds durch die geplante Bebauung geht nicht über das übliche Maß hinaus. 

 

Beschlussvorschlag 1: 

Die Planung wurde auf die Darstellung der Wohnbauflächen des Flächennutzungsplans 

reduziert, die Fläche ist mithin seit längerem als Wohnbaufläche vorgesehen. Das groß-

räumige Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus ist durch die Planung nur sehr gering-

fügig berührt. Die Begründung zum Bebauungsplan wird um einen entsprechenden Absatz 

ergänzt.  

 

An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

      
 

 

 

Naturschutzrechtliche Stellungnahme 
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Abwägung: 

Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde zwischenzeitlich vereinbart, dass der natur-

schutzfachliche Ausgleich abweichend von der bisherigen Planung nun durch Abbuchung 

vom Ökokonto Bermel erbracht wird, welches von der Stiftung Natur und Umwelt im 

Landkreis Mayen-Koblenz verwaltet wird. Dazu wird ein Vertrag zwischen der Stiftung, 

der Stadt Mendig und dem Vorhabenträger geschlossen, der eine Zahlung für die geplante 

Maßnahmendurchführung vorsieht. Der Vertragsentwurf liegt vor. Durch diese Änderun-

gen der Planung ist der Bebauungsplan gemäß § 4a BauGB erneut auszulegen. 

 

Beschlussvorschlag 2: 

Der naturschutzfachliche Ausgleich erfolgt über eine Abbuchung aus dem Ökokonto Ber-

mel. Zur rechtlichen Sicherung der Zahlung und Maßnahme wird ein Vertrag geschlossen. 

Es erfolgt eine erneute Offenlage gemäß § 4a BauGB. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Wasser- und bodenschutzrechtliche Stellungnahme 

 

 
 

 

Abwägung: 

Die Planung wurde im Vorfeld mit der Verbandsgemeinde Mendig, Eigenbetrieb Was-

ser/Abwasser mehrfach und abschließend diskutiert und von ihr als genehmigungsfähig 

beurteilt. Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Bau und Betrieb einer Versickerungsan-

lage wird im Rahmen der Genehmigungsplanung beantragt. 

 

Die Stellungnahme wurde bereits im vorangegangenen Verfahrensschritt gewürdigt und 

bedarf keiner erneuten Würdigung.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

 

 

Straßenverkehr/Führerscheinstelle 

 
 

Abwägung: 

Eine Betroffenheit der Belange des Straßenverkehrs wird nicht gesehen. Ein Beschluss ist 

nicht erforderlich. 
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2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, Bannerberg 6, 56727 

Mayen, Schreiben vom 02.10.2023 

 

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, Mayen nimmt wie folgt Stellung: 
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Es werden erhebliche Bedenken gegen eine private Erschließung vorgebracht. Darüber 

hinaus werden Hinweise für Bauherren zum Vorkommen und Umgang mit Radon sowie 

der der Einrichtung und Nutzung von Brauchwasseranlagen im Plangebiet gegeben und 

um Aufnahme entsprechender Hinweise in die textlichen Festsetzungen des Bebauungs-

plans gebeten.  
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Abwägung: 

Der Hinweis zum konkreten Fall einer privaten Trinkwasserversorgung wird zur Kenntnis 

genommen, ist hier jedoch nicht geplant. Es ist eine öffentliche Versorgung mit Trinkwas-

ser vorgesehen, jedoch nicht hinreichend konkret benannt. Eine rechtliche Sicherstellung 

der öffentlichen Wasserversorgung kann in Form einer nachträglichen Ergänzung von kon-

ditional gesicherten Leitungsrechten für den Versorger innerhalb der privaten Verkehrsflä-

che (Kondition: Bedarf eines öffentlichen Anschlusses) erfolgen. Die konkrete Erschlie-

ßung mit Trinkwasser ist mit den Werken abzustimmen und nicht Gegenstand des Bebau-

ungsplans.  

 

Der Hinweis zum Radonvorkommen ist bereits in Kap. IV der Textfestsetzungen aufge-

nommen. Die Hinweise zum Einsatz von Brauchwasseranlagen können ebenfalls aufge-

nommen werden. 

 

Beschlussvorschlag 3: 

Die Planung wird um Leitungsrechte für den Versorger in der privaten Erschließungsanlage 

ergänzt. Die Begründung des Bebauungsplans in Kap. 5.1 wird hinsichtlich des Anschlus-

ses an das öffentliche Versorgungsnetz konkretisiert. Die Hinweise werden um einen Ab-

satz zu Brauchwasseranlagen ergänzt.  

 

An der Planung wird festgehalten. 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

      
 

 

 



Seite 13, Aufstellung des Bebauungsplans „Martinsheim/Ernteweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 3 (2) 4 (2) BauGB, August 2025 

 

 

 

3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirt-

schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 

Koblenz, E-Mail vom 29.09.2023 

 

Die SGD Nord nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Die damalige Stellungnahme ging auf folgende Themen ein: 

1. Hinweis auf eine wasserrechtliche Erlaubnis für die geplanten Versickerungsanla-

gen 

2. Verpflichtende Schmutzwasserbewirtschaftung über Kanalisationsanschluss 

3. Allgemeine Hinweise zur Starkregenvorsorge 

4. Keine Bedenken aus wasserwirtschaftlicher Sicht bei Einhaltung der Auflagen 

 

Abwägung: 

Es wurden allgemeine Aussagen zur Wasserbewirtschaftung getroffen. Die Auflagen kön-

nen bei der späteren Ausführungsplanung eingehalten werden/sind einzuhalten, damit be-

stehen keine Bedenken.  

 

Ein Beschluss war und ist nicht erforderlich. 
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4. Verbandsgemeinde Mendig, Eigenbetrieb Wasser/Abwasser, Marktplatz 3, 

66743 Mendig, Schreiben vom 27.09.2023 

 

Der Eigenbetrieb Wasser/Abwasser der VG Mendig nimmt wie folgt Stellung: 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

Das Schreiben ist identisch mit dem Schreiben aus dem vorangegangenen Verfahrens-

schritt.  

 

Eine Druckerhöhungsanlage ist nicht im Rahmen des Bebauungsplans zu behandeln, eine 

räumliche Festsetzung nicht erforderlich, die geforderten Maßnahmen können im Rahmen 

der späteren Ausführungsplanung berücksichtigt werden. 

 

Ein Beschluss war und ist nicht erforderlich. 
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5. Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesarchäo-

logie/ Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Schrei-

ben vom 07.09.2023 

 

Die GDKE Landesarchäologie nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

 

Abwägung: 

Die Belange der Landesarchäologie sind berücksichtigt. Stellungnahmen der Direktion Lan-

desdenkmalpflege und des Referat Erdgeschichte wurden gesondert eingeholt.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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6. Landesamt für Geologie und Bergbau, Emy-Roeder-Straße 5, 55129 

Mainz, Telefax vom 04.10.2023 

 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau nimmt wie folgt Stellung: 
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Verweis auf die Stellungnahme vom 10.03.2022, die weiterhin Gültigkeit besitzt. 

Bitte um Aufnahme einer Nebenbestimmung in den Bescheid, damit die Übermittlungs-

pflicht dem Antragsteller obliegt. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme vom 10.03.2022 wurde bereits gewürdigt und bedarf keiner erneuten 

Würdigung. 

 

Ein Hinweis auf die Anzeige- und Übermittlungspflicht von Bohrungen oder geologischen 

Untersuchungen gemäß Geologiedatengesetz kann in Kap IV Hinweise aufgenommen wer-

den. 

 

Beschlussvorschlag 4: 

Das Kap. IV Hinweise der Textfestsetzungen wird um einen Hinweis auf das Geologieda-

tengesetz mit Anzeige- und Übermittlungspflicht ergänzt.  

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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7. Evangelische Kirchengemeinde Mendig, Frau Stein, E-Mail vom 

30.08.2023 

 

Frau Stein nimmt für die Evangelische Kirchengemeinde Mendig wie folgt Stellung: 

 

 
 

 

Abwägung: 

Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen. Die entsprechende Textpassage wird 

redaktionell geändert. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Polcher Straße 15-19, 56727 Mayen, 

Schreiben vom 07.09.2023 

 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat keine Einwände gegen die Planung, weist je-

doch auf Modalitäten im Rahmen der Erschließung des Plangebiets hin. Dies betrifft die 

bauliche Ausführung. Gegebenenfalls erforderliche Leitungsrechte können vertraglich ge-

regelt werden. Die fachlichen Hinweise können in Kap IV. Hinweise der Textfestsetzungen 

aufgenommen werden.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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9. Forstamt Ahrweiler, Ehlinger Str. 72, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

Elektronischer Brief vom 16.11.2023 
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Auf Nachfrage zum Absatz „Sicherheitsabstand baulicher Anlagen zum Wald“ hat das 

Forstamt mit Mail vom 16.09.2024 folgendes klargestellt:  

 

„Entgegen unserer Formulierung kommt §3 LBO erst in einem Verfahren nach Lan-

desbauordnung (Baugenehmigung) zum Tragen. Erst in diesem Verfahren wird anhand 

einer Checkliste geprüft, ob eine konkrete Gefährdung durch umstürzende Bäume vor-

liegt. § 3 LBauO ist in einem Bauleitplanverfahren nicht anwendbar, daher wird der 

Verweis hierauf zurückgenommen. 

 

Ob eine konkrete Gefährdung durch die aktuelle Bestockung vorliegt, wird also erst 

im Rahmen eines Bauantrages geprüft. Für das Bauleitplanverfahren ist diese Formu-

lierung nur als Hinweis auf § 1 Abs. 6, Ziff. 1 BauGB mit Blick auf das Vorhandensein 

eines Waldrandes zu verstehen. Der Hinweis ermöglicht es der Stadt den Waldabstand 

in der Aufstellung ihrer Bebauungspläne besonders zu berücksichtigen.  
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Einer gesonderte vertragliche Regelung bezüglich der Verkehrssicherungspflicht be-

darf es nicht. Die Pflicht zur Verkehrssicherung obliegt dem Eigentümer und geht 

aus § 823 BGB hervor.“ 

 

Zur Frage, welcher Steilhang gemeint ist, stellt das Forstamt in gleicher Mail klar: 

„So wie es aussieht scheint es sich hierbei um ein Missverständnis zu handeln. Die in 

der Stellungnahme erwähnte Fläche bezieht sich auf die Waldfläche über der geplan-

ten Bebauung. In der Tat kommt diesem Wald eine Bedeutung beim Erosionsschutz 

zu. Dieser Wald soll auch in Zukunft dauerhaft bestockt bleiben, um negative Folgen 

für die darunterliegende Bebauung zu verhindern. Dies ist jedoch Teil der Grundpflich-

ten des Waldbesitzers nach §§ 4 ff. LWaldG und hat mit dem aktuellen Vorhaben 

keinen direkten Zusammenhang. Die Waldumwandlungserklärung wäre nicht abgege-

ben worden, wenn durch die Umwandlung der 2397 Quadratmeter ein akutes Risiko 

entstehen könnte. Die in der Stellungnahme aufgezeigten Probleme sind ein generelles 

Problem und nicht nur auf das Grundstück von Herrn Neitzert beschränkt.“ 

 

Schließlich wird zur Frage einer möglichen Haftung der Stadt Mendig ausgeführt:  

„Die Stadt Mendig hat keine Haftung oder Verantwortung. Die Aufstellung eines Be-

bauungsplans schafft nur den rechtlichen Rahmen für nachfolgende Zulassungsver-

fahren (Baugenehmigung). Etwaige Haftungsfragen zwischen Haus- und Waldbesitzer 

regelt das BGB. Da die Stadt nicht der Waldbesitzer der angrenzenden Grundstücke 

ist, können diesbezüglich auch keine Ansprüche aufkommen.“ 

 

 

Es wird eine Umwandlungserklärung abgegeben und die Genehmigung zur Änderung der 

Bodennutzungsart (Rodung) in Aussicht gestellt. Dazu ist im weiteren Verfahren eine Um-

wandlungsgenehmigung zu beantragen. Die Untere Naturschutzbehörde hat der Maß-

nahme zugestimmt.  

 

Der geplanten Flächenstilllegung, die integraler Bestandteil des naturschutzfachlichen 

Ausgleichs ist, wird seitens des Forstamts jedoch nicht zugestimmt. Die geplante Ersatz-

aufforstungsfläche sei nach § 5 LWaldG ordnungsgemäß zu bewirtschaften.  

 

 

Abwägung: 

Mit der Umwandlungserklärung wird seitens des Fortsamts der Umwandlung des Walds 

in eine Wohnbaufläche zugestimmt und die Nutzung als Wohnbaufläche ermöglicht. Da 

die zur Aufforstung durch die Vorhabenträger angedachten Ackerflächen zwischenzeitlich 

nicht mehr zur Verfügung stehen, soll der forstrechtliche Ausgleich über die Zahlung einer 

Walderhaltungsabgabe erfolgen. Damit ist die Frage der geplanten Flächenstilllegung nicht 

mehr von Bedeutung. 

 

Der Bezug zu § 3 LBauO hinsichtlich des Sicherheitsabstands baulicher Anlagen zum Wald 

des Elektronischen Briefs vom 16.11.2023 wurde mit Mail vom 16.09.2024 zurückge-

nommen. Er betrifft die nachgelagerte Baugenehmigung, nicht den Bebauungsplan. 

 

Damit sind die Belange des Forsts geklärt. 
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Beschlussvorschlag 5: 

Die Umwandlungserklärung wird zur Kenntnis genommen. Der forstrechtliche Ausgleich 

erfolgt über Zahlung einer Walderhaltungsabgabe.  

 

An der Planung wird festgehalten. 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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II. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter 

Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken 
 

− Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland Pfalz – Direktion Landesarchäolo-

gie/Abteilung Erdgeschichte, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 

Koblenz, E-Mail vom 31.08.2023 

− Eisenbahn-Bundesamt, Grülingstraße 4, 66113 Saarbrücken, Schreiben vom 

04.10.2023 

− Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Fontainegraben 200, 53123 Bonn, Schreiben vom 30.08.2023 

− Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Funktionspostfach Eisenbah-

nen@lbm.rlp.de, Friedrich-Ebert-Ring14-20, 56068 Koblenz, Schreiben vom 

01.09.2023 

− Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter Klöckner Straße 3, 56073 Koblenz, 

Schreiben vom 07.09.2023 

− Handwerkskammer Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz, Schreiben 

vom 27.09.2023 

− Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Koblenz, Hof-

straße 257a, 56077 Koblenz, E-Mail vom 04.09.2023 

− Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Westerwald Osteifel, Bahnhofstraße 32, 

56410 Montabaur, E-Mail vom 25.09.2023 

− Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 

Trier, E-Mail vom 25.09.2023 

− Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitungen, Robert-

Schuhman-Straße 7, 44263 Dortmund, E-Mail vom 01.09.2023 

− PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen, Schreiben vom 

14.03.2022, E-Mail/ Schreiben vom 05.09.2023 
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III.  Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 

BauGB 
 

10. Erklärung vom 13.09.2023 

 

 
 

Die Würdigung der Stellungnahmen 10-14 erfolgt aufgrund gleichlautender oder ähnlicher 

Formulierungen und Inhalte gemeinsam im Anschluss an die Stellungnahme 14.  

 

 

11. Schreiben vom 14.09.2023 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 

 
 

Die Würdigung der Stellungnahmen 10-14 erfolgt aufgrund gleichlautender oder ähnlicher 

Formulierungen und Inhalte gemeinsam im Anschluss an die Stellungnahme 14.  
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12. zwei gleichlautende Schreiben vom 18.09.2023 

 

Folgendes wird vorgetragen: 

 

 
 

Die Würdigung der Stellungnahmen 10-14 erfolgt aufgrund gleichlautender oder ähnlicher 

Formulierungen und Inhalte gemeinsam im Anschluss an die Stellungnahme 14.  
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13. zwei gleichlautende Schreiben vom 18.09.2023 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 
 

Die Würdigung der Stellungnahmen 10-14 erfolgt aufgrund gleichlautender oder ähnlicher 

Formulierungen und Inhalte gemeinsam im Anschluss an die Stellungnahme 14.  
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14. vier gleichlautende Schreiben vom 18.09.2023 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 

 
 

Es werden Bedenken vorgetragen gegen die Bemessung der Regenrückhaltung auf ein 

statistisch alle 10 Jahre auftretendes Regenereignis. Es werden zum Schutz der Gebäude 

in den unterliegenden Straßen entweder ein wesentlich größeres Regenereignis gefordert 

oder konkret ein Fünfzigjähriges Regenereignis benannt. 

 

Weiterhin wird vorgetragen, dass sich die Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke 

auf Daten aus dem Jahr 2019 bezieht. Angesichts der Erfahrungen mit Starkregen an der 

Ahr und in den nahen Nachbargemeinden wird eine erneute Abstimmung mit der SGD 

Nord gefordert. 

 

Abwägung: 

Der anzusetzenden 10-jährliche Bemessungshäufigkeit wurde von den beteiligten Behör-

den zugestimmt. Sie richtet sich immer nach dem jeweiligen projektspezifischen Gefähr-

dungspotential. Die letzte Stellungnahme der SGD-Nord stammt vom 17. März 2022 und 

folgendem Wortlaut: „Der geplanten Entwässerung wird grundsätzlich zugestimmt“.   

 

Seitens der Kreisverwaltung werden ebenfalls keine Bedenken vorgetragen: In einer E-Mail 

vom 07.12.2022 wurde dem Umgang mit Starkregen wie folgt zugestimmt: „Aufgrund 

des länderübergreifenden Bundesraumordnungsplans Hochwasser sind wir als untere Lan-

desplanungsbehörde verpflichtet vorliegende Daten die uns zugänglich sind zu berücksich-

tigen. Zuständige Fachbehörde ist hier die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft, Bodenschutz. Sollten aus Sicht der Fachstelle keine Bedenken bestehen, 

sind unsere Belange damit hinfällig.“  
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Schließlich hat auch der Eigenbetrieb Wasser Abwasser der Verbandsgemeinde Mendig 

mit Schreiben vom 27.09.2023 der Planung zugestimmt (siehe Kap. 4 oben). 

 

Die dem Bebauungsplan nachgelagerte wasserrechtlichen Genehmigungsplanung beinhal-

tet eine erneute und finale Abstimmung mit den Fachbehörden inklusive einer einvernehm-

lichen Festlegung der Bemessungsparameter. 

 

Beschlussvorschlag 6: 

Der Entwässerungsplanung mit einer für die Ebene des Bebauungsplans hinreichenden 

Detaillierung wurde von allen Behörden zugestimmt. An der Planung wird unverändert 

festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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15. Schreiben vom 30.09.2023 

 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
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1. Hinweis auf mutmaßlich ungenehmigte Baumfällarbeiten im Plangebiet und Auffor-

derung zur Ahndung. 

2. Hinweis auf eine Sturzflutgefährdung des Siedlungskörpers und mutmaßlich unzu-

reichende Niederschlagswasserbewirtschaftung im Rahmen der Planung. 

3. Weitgreifende Kritik am geotechnischen Untersuchungsbericht. 

4. Verweis auf sonstige Kritik an der Planung. 

 

Abwägung: 

1. Die angesprochene Fällung der Bäume war von Seiten des Waldeigentümers im 

Vorfeld mit dem zuständigen Revierleiter des Forstreviers Ettringen / Rieden tele-

fonisch abgestimmt. Es wurden insgesamt 19 Bäume an der Grundstücksgrenze 

entnommen, die bei Windwurf aufgrund ihrer Höhe auf die benachbarten Gebäude 

hätten fallen können. 6 der 19 Bäume waren nach Angaben des Eigentümers be-

reits abgestorben. 

Die Fällung erfolgte im Rahmen der ordnungsgemäßen Waldwirtschaft - und nach 

Aussagen des Eigentümers vorsorglich im Sinne eines guten nachbarschaftlichen 

Verhältnisses.  

 

2. Jede Entwässerungsanlage wird unter Abwägung der Wirtschaftlichkeit und des 

Gefährdungspotentials auf eine bestimmte Jährlichkeit hin bemessen. Bzgl. der 10-

Jährlichkeit wird auf die Ausführungen unter Kap. 14 oben verwiesen. Die für die 

Entwässerung vorgesehene Fläche für die Ver- und Entsorgung ist hinreichend di-

mensioniert. Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserbewirtschaftung wurde 

von der SGD bestätigt/Bedenken wurden nicht vorgetragen. Im Entlastungsfall der 

Versickerungsanlage werden die überschüssigen Wassermengen nicht punktuell in 

den Kellbach eingeleitet, sondern über eine Fließlänge von rd. 80 m über eine Grün-

fläche abgeleitet. 

 

3. Der Geotechnische Untersuchungsbericht vom 12.05.2023 kam als Erstbewertung  

bzgl. der Standsicherheit zu dem Ergebnis, dass der untersuchte Hangbereich im 

östlichen Teilbereich des Bebauungsplanes begründet als standsicher zu bewerten 

ist. Die angrenzenden Grundstücke wurden dabei nicht betreten, sondern der Steil-

hang nur in Augenschein genommen. Der unterstellte künstliche Eingriff in den 

Hang wurde dabei aus der Geländemorphologie abgeleitet. 

 

Inzwischen wurde ein weitergehender Geotechnischer Bericht mit Datum vom 

07.08.2025 erstellt1. Er basiert auf 7 weiteren Schurfen, die u.a. an den angenom-

menen Stellen von 4 angenommenen Gebäude und der Hangkante angelegt wurden 

sowie einer Berechnung der Geländestandsicherheit.  

 

Er kommt Kap. „8.3 Zusammenfassende Bewertungen und Hinweise“ zu folgen-

dem Schluss: „Zusammenfassend ist festzustellen, dass der östliche Hangbereich des 

Bebauungsplangebiets einschließlich der „Böschung Süd“ auf der Basis der durchgeführten 

Untersuchungen und Bewertungen auch bei einer Bebauung als standsicher zu bewerten 

ist. 

 
1 GeoConsult Frinken (2025): Geotechnischer Bericht N1 Bebauungsplan Martinsheim / Ernteweg, 

östlicher Hangbereich (WA1a) 



Seite 37, Aufstellung des Bebauungsplans „Martinsheim/Ernteweg“ Stadt Mendig, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 3 (2) 4 (2) BauGB, August 2025 

 

 

 

Für Gebäude sind in der Planungsphase geotechnische Berichte und ggfs. geotechnische 

Entwurfsberichte gemäß Eurocode 7 zu erstellen. Bauarbeiten von Gebäuden, Verkehrsflä-

chen und möglichen Stützbauwerken sind von einem Ingenieurgeologen oder geotechni-

schen Fachingenieur zu begleiten und zu dokumentieren. Dabei ist insbesondere auf mög-

liche Klüfte zu achten. Sich im Rahmen von Bautätigkeiten ergebende Erkenntnisse sind 

hinsichtlich der Geländestandsicherheit ergänzend zu bewerten.“ 

 

Die Hinweise des Gutachtens sollten und können durch direkte Aufnahme in die 

Textfestsetzungen des Bebauungsplans beachtet werden.  

 

Das geologische Landesamt begrüßt aus fachlicher Sicht, „die Tatsache, dass be-

reits ein Baugrundgutachter für die Standsicherheitsprüfung des Hanges einge-

schaltet wurde. Wir empfehlen dringend die weitere Beteiligung des Baugrundgut-

achters im Zuge des weiteren Planungsfortschritts“ (siehe Stellungnahme des Lan-

desamts für Geologie und Bergbau unter Kap. 6 oben, bezogen auf die Erstbewer-

tung vom 12.05.2023).  

 

4. Die weiteren Gründe (nicht erneut genannt) und die allgemeine Kritik an der Pla-

nung werden zur Kenntnis genommen. Die vorangegangene Stellungnahme wurde 

bereits gewürdigt, deren Inhalte bedürfen keiner erneuten Abwägung. 

 

Beschlussvorschlag 7: 

Die Fällung der etwa 19 Einzelbäume an der Hangkante war abgestimmt, erfolgte im Rah-

men der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft und ist v.a. nicht Gegenstand des Bebauungs-

planverfahrens.  

 

Die Entwässerung kann unter Beachtung der geltenden Richtlinien sichergestellt werden. 

Alle zuständigen Fachbehörden haben dem Entwässerungskonzept zugestimmt. 

 

Der Geotechnische Untersuchungsbericht bewertet den für die Bebauung vorgesehenen 

Hangbereich als standsicher. Den Hinweisen zur weiteren fachtechnischen Begleitung aller 

Baumaßnahmen wird gefolgt, indem die Textfestsetzungen des Bebauungsplans um einen 

gleichlautenden Absatz ergänzt werden.  

 

Die nicht weiter genannten weiteren Gründe stehen der Planung nicht entgegen. 

 

An der Planung wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

Stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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16. Kaspar, Müller, Nickel, Krayer Rechtsanwälte, Postfach 14 55, 56704 Ma-

yen, Schreiben vom 26.09.2023 

 

Die Kanzlei Kaspar, Müller, Nickel, Krayer nimmt für ihre Mandantschaft wie folgt Stel-

lung: 

 

 

 
 

 

 

Es wird auf die Stellungnahme vom 10.03.2022 verwiesen. Die Bedenken und Anregun-

gen seien nicht ordnungsgemäß behandelt. Die Bedenken und Anregungen des Schreibens 

vom 10.03.2022 werden wiederholt/aufrechterhalten. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme vom 10.03.2022 wurde gewürdigt und bedarf keiner erneuten Würdi-

gung.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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17. Klinge | Hess Rechtsanwälte PartmbB, Rheinstraße 2a, 56068 Koblenz, 

Schreiben vom 04.10.2023 

 

Die Kanzlei Klinge | Hess nimmt für ihre Mandantschaft wie folgt Stellung: 
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1. Hinweis auf fehlende Standsicherheit eines Hangs südlich außerhalb des Plange-

biets und daraus resultierend abgeleitete Unzulässigkeit der Planung. Fehler im 

geotechnischen Untersuchungsbericht. 

2. Verweis auf die vorangegangene Stellungnahme. 

 

Abwägung: 

Seit Abgabe der Stellungnahme wurde ein weitergehender geotechnischer Bericht erstellt. 

Er setzt sich intensiv mit der Standsicherheit des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

auseinander und bewertet den für die Bebauung vorgesehenen Bereich als standsicher. Es 

wird auf die Ausführungen in Kap. 6 und 16 oben verwiesen.  

 

Das geologische Landesamt hat das Vorgehen bereits auf Basis der Ersteinschätzung be-

grüßt. Ein Hinweis zur weiteren fachtechnischen Begleitung soll in die Textfestsetzungen 

aufgenommen werden (vgl. Beschlussvorschlag 7 oben).  

 

Der Verweis auf die vorangegangene Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Diese 

wurde bereits abgewogen. Eine erneute Abwägung ist nicht erforderlich. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  


